
Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Siegen beschließt: 
 
Die Verwaltung wird beauftragt, mit dem Stadtjugendring Verhandlungen zur 
Übernahme der Trägerschaft der geplanten Kinder- und Jugendeinrichtung 
„Bertramsplatz“ aufzunehmen und dem Jugendhilfeausschuss die erforderlichen 
Verträge zur Erörterung und anschließend dem Rat die erforderlichen Verträge zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 
 
Als Erstausstattung für den Beginn des Betriebes wird als Obergrenze die Personal- 
und Sachkostenausstattung der städt. Kinder- und Jugendeinrichtungen „Haus der 
Jugend“ (bereinigt um die damaligen Mietaufwendungen HdJ) und „Altenhof“ mit 
Stand vom 31. Dezember 1999 zugrunde gelegt (eine Einsparstelle). Eine 
Eigenbeteiligung des Stadtjugendrings in Höhe von mindestens 10% an den 
Personal- und Sachkosten der Einrichtung ist vorzusehen. 
 
Der Vertrag soll zunächst auf 3 Jahre – nach Aufnahme des Betriebs – befristet 
werden. 
 
 




